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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Jurafrage

Einer indirekten Aufforderung imBericht der Vier Weisen Folge leistend, organisierten
sich im Sommer Kreise der sog. «Dritten Kraft » in einem «Mouvement pour l'unité du
Jura» (MUJ), das den Versuch unternahm, den Empfehlungen jenes Berichts noch
umfänglicher zum Durchbruch zu verhelfen. Es setzte sich dafür ein, dass die
Kommission der Guten Dienste vom Bundesrat als Vermittlungsorgan anerkannt und
dass ein mit ihrer Hilfe ausgearbeitetes Autonomiestatut vor dem Trennungsplebiszit in
beiden Kantonsteilen zur Abstimmung gebracht werde. Vertreter der neuen Gruppe
traten mit der Juradelegation des Regierungsrates in Kontakt; es wurde auch erreicht,
dass die Jurassische Deputation dem Grossen Rat mit knappem Mehr – das
Stimmenverhältnis betrug 18:17 – eine Umstellung der Prioritäten in der Juravorlage
beantragte. Der Rat lehnte freilich im September eine solche Änderung ab, nachdem
die Regierungssprecher geltend gemacht hatten, dass das geplante Jurastatut aus
zahlreichen Einzelmassnahmen bestehen werde, über die man das Volk nicht in einem
Zug abstimmen lassen könne; die Juravorlage der Regierung wurde darauf in erster
Lesung ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Im Sinne der Dritten Kraft forderte endlich
der christlichsoziale Waadtländer Nationalrat Mugny den Bundesrat dazu auf (Ip. 10112),
der Kommission der Guten Dienste den Auftrag zu erteilen, sie möchte in der Frage des
Autonomiestatuts die Initiative ergreifen. Bundespräsident von Moos zeigte jedoch
keine Bereitschaft, die Kommission mit einem eidgenössischen Auftrag auszustatten,
der über eine Leistung guter Dienste hinausginge, und der Nationalrat wies einen Antrag
des Separatisten Wilhelm auf Diskussion zurück. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 09.10.1969
PETER GILG

Von Nationalrat Rennwald (sp, JU) in einer Einfachen Anfrage (97.1065) um seine
Meinung zu einer allfälligen Sezession der Stadt Moutier gefragt, antwortete der
Bundesrat, dass dies eine interne Angelegenheit des Kantons Bern sei. Er habe aber den
Regierungen der Kantone Bern und Jura mitgeteilt, dass er bereit sei, sie zu einem
Gespräch in dieser Sache zu empfangen. In Bezug auf Rennwalds Gesuch, der
Bundesrat solle die Sache selbst in die Hand nehmen und die rechtlichen
Voraussetzungen für einen Kantonswechsel von Gemeinden schaffen, verwies er auf
die laufenden Parlamentsdebatten. Da beide Ratskammern im Vorjahr einer 1995 vom
Kanton Jura eingereichten Standesinitiative, welche eine eidgenössische Regelung
verlangt hatte, Folge gegeben hatten, sei es nun an ihnen, einen entsprechenden Artikel
in die neue Bundesverfassung aufzunehmen. Er selbst habe im Rahmen der
Nachführung der Verfassung darauf verzichtet, um diese nicht mit materiellen
Neuerungen zu belasten. Die Kommissionen beider Räte zur Totalrevision der
Bundesverfassung (96.091) kamen dieser Aufforderung nach. Sie beschlossen, dass bei
Gebietsveränderungen zwischen Kantonen in Zukunft nur noch die Zustimmung der
betroffenen Bevölkerung und der beteiligten Kantone sowie die Genehmigung durch
die Bundesversammlung in Form eines Bundesbeschlusses erforderlich ist. Eine
obligatorische eidgenössische Volksabstimmung, wie dies noch im Fall von Vellerat
vorgeschrieben war, müsste hingegen nicht mehr durchgeführt werden. 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER

In seiner Antwort auf eine Interpellation Graber (svp, BE) mischte sich auch der
Bundesrat in die Frage ein, ob die kommunalen Abstimmungen zu einem allfälligen
Kantonswechsel zeitgleich oder gestaffelt stattfinden sollen. Die Nachbargemeinden
von Moutier wollten eigentlich nur abstimmen, wenn Moutier sich für einen
Kantonswechsel ausspräche. Der Berner Grosse Rat hatte jedoch eine Motion
überwiesen, mit der eine zeitlich gestaffelte Abstimmung verhindert werden soll.
Graber wollte von der Landesregierung wissen, ob dieses Verbot gegen die
Gemeindeautonomie verstosse und ob eine Eventualabstimmung – die kleineren
Gemeinden sollten auch darüber befinden, ob sie einen Kantonswechsel wollten, falls
Moutier nein stimmen würde – rechtskonform sei. In seiner Antwort Ende August wies
der Bundesrat ausdrücklich darauf hin, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen
sei und diese Frage noch vom Berner Grossrat im Rahmen der Debatte um die
entsprechende Gesetzesänderung gelöst werden müsse. Im Prinzip sehe der Bundesrat
aber die Gemeindeautonomie auch mit einer gleichzeitigen Abstimmung nicht verletzt.

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.08.2015
MARC BÜHLMANN
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Zudem könne eine Eventualabstimmung durchgeführt werden, wenn die entsprechende
Frage präzis gestellt werde. In ihrer Antwort machte die Landesregierung gar einen
entsprechenden Vorschlag: "Wollen Sie, dass Ihre Gemeinde sich der Republik und dem
Kanton Jura anschliesst, wenn die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Moutier sich
für den Übertritt ihrer Gemeinde in die Republik und den Kanton Jura entscheiden?"
Wenig erfreut über die "Einmischung des Bundesrates" zeigte sich der Bürgermeister
von Moutier, Maxime Zuber (BE, psa). 3

1) AB NR, 1969, S. 769 ff.; Erster Bericht der Kommission der guten Dienste vom 13.5.1969, S. 7.; NZZ, 19.8., 21.12.69; PS,
19.8.69; TLM, 27.8., 31.8., 17.12.69; Bund, 4.9, 5.9., 9.9., 10.9.69; GdL, 10.10.69.
2) AB NR, 1997, S.2923 ; AB NR, 1997, S.2930 ; BBl, 1998, I S.383 ; BBl, 1998, I S.450 
3) LT, 28.8.15; Bund, 29.8.15; QJ, 4.9.15
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